
Standardprozess Datenschutz bei öffentlichen Digitalisierungsvorhaben

Handreichung I

Datenschutz in der Zielvision, Projekt-
umfeldanalyse und Machbarkeitsprü-
fung 



–



„Erforderlichkeit“?





→ PPS 7 („Projektteam zusammenstellen“)

→ PPS 2 „Zielvision“ → PPS 10 „Projektumfelda-
nalyse“ und → PPS 15 „Machbarkeitsprüfung“.

→

→ PPS 24 „ “; 
→PPS 25 „ “) vo

→

❖

❖



„betroffene Personen“ 

→

→ „
“ und → „ “.

→



→ PPS 24 „
“ und → „ “ sodann eine förmliche Risikoana-

→

→

•

•



„personenbezogene Daten“:

„[A]
Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angese-

“

Eine Person ist „ “, wenn sich die Identität der Person unmittelbar aus der Information 




– –

→

Definition „Verarbeitung“

„[J]

“



grenzung zu „einfachen“ pbD enthält vor allem Art. 9 Abs. 1 DSGVO einen 
talog sog. besonderer Kategorien pbD. Diese werden auch häufig als „sensible“ oder „beson-
ders sensible“ pbD bezeichnet.

efinition „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

„[… […] Daten, aus denen die 

“

„personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten“

„[…] […] Daten über strafrechtliche 

sonen vorsieht, zulässig ist. […]“

Definition „Sozialdaten“

genannten Stellen sind die „ “, d. h. die in den §§ 18 bis 



• „be-
troffene Personen“

•
–

identifiziertes oder identifizierbares Mitglied „durchschlagen“
len Situation einer Personengesellschaft oder einer „Ein GmbH“

•

•
→

•

–

•



•
▪

„sprechend“ sind, 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

– – –
–
– –

 







(„mittelbare gesetzliche Zuweisung“, 

– „Anforderungen Datenschutz“.





→



nur „ermutigen“.



Definition „Verantwortlicher“

„D]

“

07/2020 zu den Begriffen „Verant-
wortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“ in der DSGVO („EDSA 

“)

„Verantw rtlicher“ fünf Hauptkomponenten

„die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle“
„entscheidet“
„allein oder gemeinsam mit anderen“
„Zwecke und Mittel“
„der Verarbeitung von personenbezogenen Daten“

Mögliche Adressaten sind „
“ –

•

•

–



„ “ –

•



→

→ „ e“ gesetzliche Festlegung

„ “

→ „gemeinsame Verantwortung“

•

•





„Zwecke und Mittel“

•

•
–

„der Verarbeitung von personenbezogenen Daten“

• Die vom Verantwortlichen festgelegten Zwecke und Mittel müssen sich auf die „Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten“ bezieh

• die DSGVO definiert die Verarbeitung personenbezogener Daten als „
“

•

•



→

„ “

→

, insbesondere über „nicht wesentliche Mittel“ 

→





–





das „ “



–

2023, Rn. 24; DSK Beschluss „Zur datenschutzrechtlichen Bewertung von Zugr
Stellen von Drittländern auf personenbezogene Daten“ v. 31. Januar 2023.





➔

–

➔ –



„
“

„

“

„ “



„Erforderlichkeit“?

der Aufgabe, die der Verantwortlichen übertragen wurde, „ “ sein muss.

Selbstbestimmung auf das „ “ beschränkt bleiben muss. 

→



„geschaffen“ werden



➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔ →

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔



➔

➔

➔

➔

➔

„Außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/680  ist die nicht in besonderen 

schließend regelt.“



→ –



tenz gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG („Öffentliche Fürsorge“) 



„Recht der Mitgliedstaaten“

Der Begriff „Recht der Mitgliedstaaten“ in Art. 6 Abs. 3 S. 1 DSGVO ist weit auszulegen und muss 

„Zweck der Verarbeitung in der Rechtsgrundlage festgelegt“

‑



und e DSGVO „spezifischere Bestimmungen […] zur Anpassung der Anwendung der DSGVO bei-

Gem. Art. 44 ff DSGVO dürfen pbD nur dann an sog. „ “, d

 




„ U.S. Data Privacy Framework“

unter dem „EU U.S. Data Privacy Framework“

→ : Die Zertifizierung nach dem Privacy Framework unterscheidet in „hr data“ (Beschäf-
tigtendaten) und „non hr data“. Sollen auch 

Zertifizierung für „hr data“





→









„Daten-
schutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung“

→

Schutzes pbD als Verletzung der Sicherheit, die „ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Ver-

auf sonstige Weise verarbeitet wurden“ (



Risiken i. S. d. DSGVO beziehen sich auf den weiten Begriff der „Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen“, sind also ausdrücklich nicht nur auf direkte Verletzungen des Grundrechts auf 



die Unterscheidungen „ “ und „ “ (z. B. 
„voraussichtlich nicht zu einem Risiko“ führend (Art. 

ben kann, wird die Formulierung „nicht zu einem Risiko“ von ihrem Sinn und Zweck ausgehend als 
„nur zu einem geringen Risiko“ führend verstanden. 



→„geringes Risiko“
→„Risiko“ 
→„hohes Risiko“ 





Liste von Verarbeitungsvorgängen nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO („Blacklist“ der BlnBDI)

→

„Blacklist“ der BlnBDI





„umfangreich“ im Sinne des Art 35 Abs. 3 lit. b) anzusehen ist 




Zwar wird hier nicht genau beziffert, was eine „ “ Verarbeitung von pbD

Erfassung öffentlicher Bereiche ist speziell in der „Blacklist“ der BlnBDI 

„ “ 

„voraussichtlich hohem Risiko“ 

Bewerten oder Einstufen (Scoring) („Evaluation or scoring“)

kung („Automated decicion making with legal or similar significant effect“)
Systematische Überwachung („Systematic monitoring“)

EG 91 S. 3 spricht technikneutral von einer Überwachung „mittels optoelektronischer Vorrichtungen“.

Verarbeitung im Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“ v. 4. Ap-



Vertrauliche Daten oder höchst persönliche Daten („Sensitive data or data of a highly 
personal nature“)
Datenverarbeitung in großem Umfang („Data processed in a large scale“)
Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen („Matching or combining datasets“)
Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen (Data concerning vulnerable data subjects“)

sungen („Innovative use or applying new technological or organisational solutions“)

bzw. Durchführung eines Vertrages gehindert („When the processing i
data subjects from exercising a right or using a service or a contract“)

in der „Blacklist“ der BlnBDI und den Regelbeispielen des Art. 35 Ab

➔

➔

➔

–
→

–

➔

➔



empfiehlt sich, auf die „ Maßnahmen“ des SDM 



dazu BlnBDI „Blacklist“)



Schadensszenarium „Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts“ zu be-

nes angemessenen Datenschutzes relevant sein. Mögliche „Synergien“ zwischen Datenschutz und 





(„sensible Daten“)





den „betroffene Person“) beziehen; als identifizier-



die „Leistungsträger“, d. h. die in den §§ 18 bis 29 

Als „Standard Datenschutzmodell“ (SDM) be-

Der Einsatz der Die „verfahrensabhängige IKT“ 

Die „verfahrensunabhängige vuIKT“ (v. a. IKT




